
11_125'7 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 
XI. Gesetzgebungsperiode 

9.4.1968 

554 jA.B. 

zu 516jJ A n f ~ a g e b e a n t w 0 r tun g 

des Bundesministers für Finanzen Dr. Kor e n 

auf die Anfrage der Abgeordneten H ein z und Genossen, 

betreffend steuerliche Behandlung von Beihilfen. 

-.-.-.-

Hit Bezug auf die Anfrac;e der Abgeordneten Heinz, Jungwirth und Ge

nOssen vom 14. Februar 1968, Z.516jJ-NRj1968, betreffend steuerliche Be

handlung von Beihilfen, beehre ich mich mitzuteilen: 

Gemäß § 3 Aba. 1 z. 13 Einkommensteuergesetz 1967, BGBl.Nr.268, 

sind Beihilfen auf Grund der besonderon gesetzlichen Vorschriften über 

den Familienlastenausgleich steuerfrei. Nach der st~ndigen und einheit

lichen Rechtsprechung der Gerichtsh~fe des Bffentlichen Rechtes zu 

§ 10 Abs. 1 Z.2 und § 19 Abs. 1 Z.3 Einkommensteuergesetz sind unter 

"gesetzlichen Vorschriften" nur inländische Vorschriften zu verstehen. 

Es bedarf daher § 3 Abs.1 Z.13 Einkommensteuergesetz einer Ergr.inzung im 

Vfeße der Gesetzgdlmg, um ausländische Beihil fen, die der inländischen 

Familienbeihil fe entsprechen, mit dieser einkomrnensteuerlich gleichzu

stellen. 

Eine solche legislative Haßnahme ist für die nächste Novellierung 

des Einkommensteuergesetzes 1967 in Aussicht genommen. 

Bemerkt wird, daß die gewünschte Steuerbefreiung für ausländ:iB:;he 

Kinderbeihilfen erst für die Einkommensteuerveranlagung des Kalender

jahres 1968, die im nächsten Jahr durchgeführt wird, in Betracht kommt, 

da die Empfänger ausländischer Kinderbeihilfen (Grenzgi:inger) im.\!e ge der 

Veranlagung zur Einkommensteuer herangezogen werden. 

-.-.-.-
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